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BM Ulrichs führt aus, dass sich bei der Nachkalkulation für das Jahr 2017 eine Unterdeckung 
in Höhe von 353.315,01 EUR ergebe. Auch nach Ausschöpfung aller Einsparpotenziale  
kristallisiere sich laut Kalkulation für das Jahr 2019 eine Unterdeckung in Höhe von 
383.491,45 EUR heraus. 
Zusammengefasst ergebe sich die Notwendigkeit der Erhöhung des Gästebeitrages um 5,9 
% (0,22 EUR) pro Tag für den Übernachtungsgast. Hierdurch sei eine Deckung des 
umlagefähigen Aufwandes nahezu gegeben. 
BM Ulrichs verweist auf den letzten Finanzausschuss im Herbst 2017. Hier sei bereits 
deutlich prognostiziert worden, dass es auch eine Unterdeckung im Jahr 2019 geben werde. 
Folglich hätte der Gästebeitrag auf einen Betrag in Höhe von 3,90 EUR angehoben werden 
müssen. 
 
Dennoch schlage die Verwaltung, unter Berücksichtigung der letztjährigen Anpassung und 
des geäußerten Willens, den Gästebeitrag nicht jährlich ändern zu wollen, vor, den 
Gästebeitrag für das Jahr 2019 in gleicher Höhe zu belassen. 
BM Ulrichs gibt zu bedenken, dass die Folge dann eine Erhöhung des Gästebeitrages in 
2020 sein müsste. 
 
RM Moroni erklärt, dass ihm eine gewisse Transparenz der Zahlen fehle. Zudem sei er der 
Meinung, dass die Nachkalkulation durch den Aufsichtsrat der Staatsbad Norderney GmbH 
geprüft werden müsse. BM Ulrichs erläutert, dass dies im Rahmen der Genehmigung über 
den Wirtschaftsplan erfolge. Zudem erfolge in jeder Aufsichtsratssitzung eine Übersicht über 
die Finanzen u. a. in Form einer Spartenrechnung. Dennoch wolle er in der 
Aufsichtsratssitzung nachfragen, ob der Wunsch bestehe, die Zahlen vorab zu besprechen. 
 
BG Wehlage äußert sich zum Thema „Gästebeitrag für Hunde“. BM Ulrichs stellt klar, dass 
es hierzu keine Rechtsgrundlage gebe. BG Wehlage führt aus, er wünsche sich mehr 
Initiative seitens der Inseln, eine entsprechende Regelung anzustreben, welche es möglich 
mache, einen Gästebeitrag für Hunde zu erheben. BM Ulrichs führt an, dass es 
Bemühungen geben habe, leider ohne Erfolg. 
Auch 2. stv. BM Ennen spricht sich ebenfalls für eine nochmalige Prüfung aus, ob nicht doch 
eine legale Möglichkeit zur Erhebung eines Gästebeitrages für Hunde geschaffen werden 
könne. BM Ulrichs führt erneut aus, dass derzeit die Gesetzeslage eine Umsetzung nicht 
ermögliche. 
 
BG Wehlage wünscht sich ein deutlicheres Signal bei den Jahreskurkarten. Er gehe davon 
aus, dass es sich bei den Inhabern der Jahreskurkarten hauptsächlich um 
Zweitwohnungsbesitzer handle. Diese müssten nicht zusätzlich entlastet werden. BM Ulrichs 
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erwidert, dass bei einer Änderung keine größeren Einnahmen zu erwarten seien. Er sagt 
eine Klärung zu. 
 
BG Wehlage führt erneut die Regelung für die Tageskurgäste an. Er meint, dass in diesem 
Bereich nach wie vor nicht alle Möglichkeiten der Einnahmen ausgeschöpft seien. 
 
Des Weiteren erkundigt sich BG Wehlage nach dem Sachstand zum Thema „Befreiung der 
Schulfreunde von Norderneyer Schulkindern vom Gästebeitrag“. BM Ulrichs berichtet, dass 
das Thema in der Vergangenheit bereits besprochen worden sei und die Befreiung, aus 
Gründen der Gleichbehandlung, nicht möglich sei. Bisher gebe es keine praktikable Lösung 
um den Sachverhalt kontrollieren zu können. BG Wehlage ist der Meinung, es liege ein 
praktikabler Vorschlag vor, dass z. B. die Schulausweise vorgezeigt werden müssten. 
 
Auf Antrag von BG Wehlage besteht nach kurzer Diskussion Einigkeit, eine Regelung 
hinsichtlich der Befreiung der Schulfreunde/ Schulfreundinnen der Norderneyer Kinder finden 
zu wollen. 
 
 
Empfehlungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Norderney nimmt die Nachkalkulation für das Jahr 2017 zur Kenntnis. 
 
Der Rat der Stadt Norderney beschließt die Gästebeitragskalkulation für das Jahr 2019 auf 
der Grundlage der vorgelegten Kalkulation. 
 
Der Rat der Stadt Norderney stimmt der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung eines Gästebeitrages für die Stadt Norderney (Gästebeitragssatzung) in der 
vorgelegten Entwurfsfassung zu. 
 
 
 
 
6 Stimme/n dafür 0 Stimme/n dagegen 1 Enthaltungen 
      
 
 


